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Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum hat in der Sitzung vom 2Z.Og.2Ols
folgende Verordnung beschlossen

VERORDNUNG

5 1 : Aufgrund des 563 (2) der NÖ-Bauordnung 2OI4 idgF. wird für außerhatb des
Geltungsbere¡ches des Bebauungsplanes der Stadtgemeinde Pressbaum
liegende Baulandflächen festgelegt, dass pro neu zu errichtender Wohneinheit
2 Stellplätze für Personenkraftwagen zu errichten sind.

5 2 : Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem auf den Ablauf der
zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft.

Für den Gemeinderat:

Bürgermeister

Josef Schmidl-Haberleitner
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